
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

*  CPD-Meißen  *   Bahnhofstr. 1  *  01662 Meißen  *  

   

Die CPD e.V. ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej),  

als Träger der freien Jugendhilfe nach §75 SGB VIII anerkannt und in das Vereinsregister beim Amtsgericht Heilbad Heiligenstadt unter Nr. 400532 eingetragen. 

 

 

über: 
 

Hanna Lehmann 

-Stammesführer in- 
 

Bahnhofstraße 1 

01662 Meißen 
 

Te lephon:   

03521 - 4068119 
 

FAX: 

03521 - 72 806 493 
 

E-Post :  

cpd-meissen@ lwp. info  
 

Netz: 

http: //cpd-meissen.de 
 

Facebook:   

Pfadf inder Meißen 
 

Instagram:  

pfadf inder_meissen 

 

Meißen, 5. März 2024 

 

 

An die  

zukünftigen Entdecker-Scouts 

 

 

 

 

Lagerbrief  

für das Sommerlager  

vom 23. Juni -6. Juli 2024 
 

 

 

 

Liebe zukünftige Entdecker-Scouts,  

liebe Eltern, 
 

Ihr interessiert Euch für eine Teilnahme am Sommerlager der Meißner Pfadfin-

derinnen und Pfadfinder? Dann leßt Euch diesen Brief gut durch und werdet 

Entdecker-Scouts! Denn man muß nicht Mitglied der Meißner Pfadfinderschaft 

sein, um mit uns ins Sommerlager zu fahren. Wir freuen uns auf Euch. Hier die 

Informationen dazu im Überblick: 
 

Alter:  10 bis 15 Jahre 

Geschlecht: keine Einschränkungen m/w/d 

Anmeldung: Abgabe des ausgefüllten und vom Teilnehmenden und den 

Sorgeberechtigten unterschriebenen Lagerpasses (Anmel-

deformular, hier herunterladbar) 

Anmeldefrist: 10. Mai 2024 

Beitrag: 200,00 €, 175,00 € für jedes weitere Geschwisterkind 

Mit dem Fahrtenbeitrag sind die An- und Abfahrt, Lager-

platz sowie Verpflegung abgegolten. 

Bestätigung: Die Anmeldung ist erst mit dem Erhalt der Bestätigung  

(2. Lagerbrief) verbindlich. Er geht Euch per E-Mail und 

Post zu. Er enthält auch Einzelheiten zum Ablauf der An- 

und Abreise und die Kontaktdaten für Notfälle. 

Unterbringung: Es werden gleichgeschlechtliche Lagersippen (jeweils 

Jungs- und Mädchen-Sippen) gebildet, die jeweils in ei-

nem Zelt (Kohte) übernachten. 
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Das Ferienzeltlager 
 

Fahrtenziel:  Garder-See (Lohmen, Landkreis Güstrow)   

Abfahrt:  am Sonntag, 23. Juni 2024 

Rückkehr:  am Sonnabend, 06. Juli 2024 

 

Wir zelten in der Natur auf einem Platz am Garder See in Schwarzzelten, den 

Kohten. Im Lager machen wir alles selbst, spielen, schwimmen, paddeln und 

werden viel Spaß haben. Smartphone & Co. werden dafür nicht gebraucht 

und bleiben zuhause. 

 

Der Ablauf und die Spielidee 
 

Und nun wollt Ihr sicher wissen, was Euch erwartet. Ein tolles Lager und eine 

spannende Spielidee ... 
 

 ... „ganz Gallien ist von den Römern besetzt ... ganz Gallien? Nein! Ein 
von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, Widerstand zu lei -

sten...“  Einige kennen bestimmt diesen Einstieg in die bekannten Asterix und 

Obelix Comics. Nun, unser Motto für das Sommerlager 2024 lautet:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Sommer im kleinen gallischen Dorf 
 

Leider gibt es dort Probleme. Es droht ein „Kampf der Häuptlinge“! Dabei tre-

ten die zwei Dorfoberhäupter gegeneinander an, um sich die Fisch- und La-

gergründe endgültig zu sichern. Welches Dorf wird gewinnen? Das werden wir 

gemeinsam im Sommerlager herausfinden.  
 

Die Reise an den Garder-See werden wir voraussichtlich mit der Bahn unter-

nehmen. Nach einem gemeinsamen Aussendungsgottesdienst in der Johan-

neskirche in Meißen, werden wir uns auf den Weg in den Norden machen.  

 

Unser Reiseziel 
 

Der Garder See liegt in der Sternberger Seenlandschaft etwa zwei Kilometer 

westlich von Lohmen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Er 

befindet sich in einer reizvollen, naturbelassenen Landschaft im Landschafts-

schutzgebiet „Mittleres Mildenitztal“. Der See verfügt über mehrere Buchten. 

Die südliche Bucht wird durch eine kleine Insel vom übrigen See fast getrennt. 

Für die Pfadfinder ist das eine abwechslungsreiche und interessante Umge-

bung. In den vergangenen Jahren hat unser Stamm schon oft dieses Gebiet 

bewandert und viel Spannendes erlebt. 
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Wie es weiter geht 
 

 Vor der Anmeldung sollten sich Eltern und Teilnehmer/in  die Lagerunterlagen genau 

ansehen. 

 Jede/r prüft sofort, ob sie/er eine Krankenversicherungskarte besitzt. Ist das nicht 

der Fall, muß die umgehend beantragt werden.  

 Jede/r, die/der mitfahren will, muß sich mit dem Lagerpaß anmelden.  

 Der muß von beiden Erziehungsberechtigten (ist’s nur eine/r, dann nur die/der) und 

dem/der Teilnehmer/in unterschrieben werden. 

 Der Lagerpaß muß an uns (s.Briefkopf) zugeschickt oder bei mir abgegeben werden. 

 Der Lagerbeitrag muß rechtzeitig eingezahlt werden. 

 Der 2. Lagerbrief wird dann genaue Informationen über den Reiseablauf enthalten. 

 

 

Gut Pfad 

Hanna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte den Lagerbeitrag bis zum 31.5.24 auf folgendes Konto überweisen:        
 

Empfänger: CPD Pfadfinder Meißen, Stamm "Paul Richter"  

IBAN: DE91  8707  0024  0699  5906  01  

BIC:      DEUTDEDBCHE  

Verwendungszweck: SoLa24 + Vor- und Nachnahme des/der Teilnehmers/in 
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INFORMATIONEN / HAFTUNGSFRAGEN 

 
    

 Im Sommerlager werden auch minderjäh-

rige Gruppenleiter/innen eingesetzt wer-

den. Während des Ferienlagers finden 

Wanderungen mit dem Rucksack statt, es 

wird biwakiert, gebadet und geschwom-

men. Dem müssen die Sorgeberechtigten 

zustimmen. Jede/r Teilnehmer/in muß 

diesen Anstrengungen gewachsen sein.  

 Jede/r Teilnehmer/in muß den Anordnun-

gen der Lagerführung und der Gruppen-

leitung (Sippenführer/in) Folge leisten. 

Haftung bei selbständigen Unternehmun-

gen, die nicht von den Verantwort lichen 

angesetzt sind, übernehmen die Erzie-

hungsberechtigten.  

 Die Mitnahme elektrischer und elektroni-

scher Geräte (z.B. PC, Computerspiele, 

Mobiltelefone, Taschenlampe, MP3-Ab-

spielgerät etc.) ist nicht zulässig. Derar-

tige Geräte können z.B. beim Zelten oder 

Wandern beschädigt, zerstört oder ge-

stohlen werden.  

 Für den Verlust von Gegenständen wird 

keine Haftung übernommen.  

 Alkoholische Getränke und sonstige Dro-

gen sowie Waffen und Scheinwaffen, 

insbesondere stehende Messer sind 

streng untersagt. Solche Gegenstände 

werden gegebenenfalls für die Dauer des 

Lagers von der Lagerführung eingezogen.  

 Für Schäden, die sich aus der Mitnahme 

der oben genannten Gegenstände und 

ihrer Benutzung ergeben oder die an den 

Gegenständen selbst während ihrer Si-

cherstellung entstehen, wird keine Haf-

tung übernommen. 

 Sofern ein/e Lagerteilnehmer/in trotz Er-

mahnung grob gegen die Anordnungen 

der Lagerführung oder die oben teilweise 

wiedergegebenen Lagerregeln verstößt, 

kann der/die Lagerteilnehmer/in nach 

Hause geschickt werden. Die Erziehungs-

berechtigten sind verpflichtet, in diesem 

Fall ihr Kind auf eigene Kosten abzuho-

len. Sofern dies nicht erfolgt und die 

Rückkehr durch uns organisiert werden 

muß, sind die Kosten der Rückkehr 

des/der Teilnehmers/in und der notwen-

digen Begleitperson durch die Erzie-

hungsberechtigten zu tragen. 

 Es ist üblich, daß  photographiert wird. 

mit der Anmeldung wird das Einverständ-

nis für Abbildungen des/der Teilneh-

mers/in im Rahmen der Berichterstattung 

über das Lager erklärt. 

 Eine Gepäckversicherung besteht nicht. 

Die CPD übernimmt keine Haftung für 

verlorene Gegenstände. Gegenstände 

von Wert werden daher ausschl ießlich 

auf eigene Gefahr mitgenommen. 

 Kein/e Teilnehmer/in darf ansteckende 

Krankheit haben.  

 Erst mit Zugang der Bestätigung der An-

meldung durch den 2. Lagerbrief bei 

dem/der Teilnehmer/in ist die Teilnahme 

verbindlich vereinbart. 

 Wird der Lagerbeitrag nicht fristgerecht 

bezahlt, kann der/die Teilnehmer/in von 

der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

 Wenn ein/e Teilnehmer/in von der ver-

bindlichen Teilnahme bis zum 31. Mai 

2024 zurücktritt, entfällt auch die Bei-

tragspflicht. Erfolgt der Rücktritt nach 

dem 31. Mai 2024, sind 50 % des Lager-

beitrages zu zahlen. Es bleibt vorbehal-

ten, anstelle der pauschalen Entschädi-

gung den konkreten Ausfallschaden 

geltend zu machen. 

 

 

Bitte unbedingt beachten: 
 

 

 Jede/r Teilnehmer/in soll einen gültigen Kinderausweis oder einen Personalausweis dabei 

haben.  

 Die Krankenversicherungskarte muß mitgebracht werden. Bitte rechtzeitig beantragen!  

 Bitte den Impfschutz prüfen. Eine wirksame Wundstarrkrampf- (Tetanus-) Impfung ist 

empfehlenswert. Wir halten uns in der Natur auf. Insbesondere Zecken können immer 

auftreten. Eine FSME-Schutzimpfung ist daher angeraten. 

 Der Lagerpaß (Anmeldung) muß vollständig ausgefüllt und von dem/der Teil nehmer/in und 

den Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden. Der Lagerpaß stellt die verbindliche 

Teilnahmemeldung dar und muß innerhalb der Anmeldefrist (10.5.2024) an die Lagerführung 

übergeben oder geschickt werden (Anschrift siehe Briefkopf).  


